
Anlage 3 
zum RdErl. v. 5.11.2015 

Umrechnungsschlüssel  
zur Ermittlung des Viehbesatzes 

Bei der Ermittlung des Viehbesatzes (RGV je ha Dauergrünland) ist folgender 
Umrechnungsschlüssel anzuwenden: 

Kälber und Jungvieh unter 6 Monaten 0,40 GVE 
Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,60 GVE 
Rinder von mehr als 2 Jahren 1,00 GVE 
Pferde, einschließlich Esel, unter 6 Monaten 0,50 GVE 
Pferde, einschließlich Esel, von mehr als 6 Monaten 1,00 GVE 
Schafe von mehr als 1 Jahr 0,15 GVE 
Ziegen von mehr als 1 Jahr 0,15 GVE 
Damtiere über 2 Jahre 0,15 GVE 
Damtiere bis 2 Jahre 0,10 GVE 
Rotwild über 18 Monate  0,20 GVE  
Rotwild bis 18 Monate  0,10 GVE  


